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Betreff 
Besetzung des Lenkungsausschusses gem. § 5 der Vereinbarung über die Errichtung und 
Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gem. § 44 b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB II) 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit empfiehlt dem Kreisausschuss, den 
Lenkungsausschuss der ARGE Wolfenbüttel wie folgt zu besetzen: 
 

- Landrat 
- Sozialdezernentin 
- Eine von der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten der Samtgemeinden 

und Einheitsgemeinde im Landkreis Wolfenbüttel bestimmte Person   
 
 
 
 
Kosten Euro Haushaltsstelle  Verw.-Haushalt Haushaltsjahr 
             Verm.-Haushalt       

Mittel stehen 

   
zur Verfügung nicht zur Verfügung nur bereit i. H. v. Euro       

Deckungsvorschlag 

  
Mehreinnahmen bei       

 
Minderausgaben bei       

Die Maßnahme dient dem strategischen Politikfeldziel „      “ 
Das Ziel ist ein Handlungsschwerpunkt  ?    ja       nein 
 
 



 
   

Begründung: 
 
Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 26.01.2005 beschlossen, (Drucksache Nr. XV-
552) den Lenkungsausschuss der ARGE Wolfenbüttel mit folgenden Personen zu besetzen: 
 
 Personaldezernentin 
 Sozialdezernentin 
 Eine von der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten der Samtgemein- 
   den und Einheitsgemeinde im Landkreis Wolfenbüttel bestimmte Person.  
 
Im Lenkungsausschuss der ARGE Wolfenbüttel soll der Landkreis Wolfenbüttel künftig durch 
den Landrat vertreten sein. 
 
Die Vertretung seiner Person und der Sozialdezernentin stellt der Landrat im Rahmen der 
Geschäfte der lfd. Verwaltung sicher. 
 
Die Vertretung einer von der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten der 
Samtgemeinden und Einheitsgemeinde im Landkreis Wolfenbüttel bestimmte Person soll 
von der Arbeitsgemeinschaft geregelt werden. 
 
 
 
 
 
Röhmann 
 

 


